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 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

MSchG §4

UWG §9 C1

UWG §9 C3a

Rechtssatz

"Ritter" ist zwar ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauches und ein häu g vorkommender Personenname, es steht

jedoch mit Erzeugnissen des Dentalbereiches, zu deren Kennzeichnung es hier verwendet wird, in keinem

Zusammenhang und ist daher ein unterscheidungskräftiges Phantasiewort im weiteren Sinne. "Ritter-Knight"
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